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Monarchie a fait des concessions économiques considérables et explicables 
seulement par des mobiles politiques. Cette bienveillance vient à point car en 
Roumanie on commençait à se lasser du rôle de satellite souffre-douleur et l’on 
en voulait au roi Charles de sa germanophilie qui lui faisait accepter trop 
docilement ce rôle. En inaugurant ce régime de bons égards les Cabinets de 
Vienne et Berlin paient une dette de reconnaissance à ce fidèle pionnier du 
germanisme dans les Balkans. Mais c’est peut-être aussi de très bonne politique 
pour l’avenir. A  côté de l’encouragement donné par là aux autres Etats Danu
biens, le bloc germanique a raison de s’attacher plus étroitement la Roumanie qui 
sera toujours un puissant point d’appui dans le sud.

Dans la conversation que j’ai eue avec l’Empereur Guillaume II la semaine 
dernière, il m’a parlé avec beaucoup d’éloges du Colonel Sprecher que le Conseil 
fédéral a délégué l’été dernier pour assister aux manœuvres allemandes: «Er ist 
ein prächtiger Mensch und hat mir und uns allen imponiert durch sein Wissen, 
seine Kaltblütigkeit und sein energisches Wesen. Er ist ein Offizier der jeder 
Armee zur Ehre gereichen würde. Ich kenne übrigens mehrere Ihrer Offiziere, 
welche Alle den besten Eindruck machen und ich freue mich immer sehr, wenn 
solche zu uns kommandiert werden. Übrigens verfolge ich mit grossem Interesse 
die Fortschritte Ihrer Armee; ihre Leistungen sind ganz hervorragend und nach 
den Manöverberichten die mir zukommen, ist es ganz erstaunlich was von Ihren 
Truppen verlangt und auch erlangt wird.» Er schloss mit den Worten: «Empfeh
len Sie mich Ihrem Präsidenten.»1

1. Dem Bericht ist eine Notiz von Müller beigeheftet: Darf ich bitten, mir eine Abschrift dieses für 
das Militärdepartement besonders interessanten Berichtes zukommen zu lassen. 25.V.09. Müller.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A. de Claparède, 
an den deutschen Reichskanzler B. von Bülow

Kopie
N  Berlin, 24. Mai 1909

Durch sehr gefälliges Aide-mémoire vom 10. d. M .1 hat die Kaiserlich Deut
sche Gesandtschaft in Bern dem schweizerischen Bundesrat den Verlauf der am 
5. d. M. in Berlin stattgefundenen Konferenz zwischen den schweizerischen und 
den deutschen Müllern mitgeteilt. Der schweizerische Bundesrat hat dieser 
Mitteilung mit Bedauern entnommen, dass die Konferenz zu keinem Ergebnis 
geführt hat2 und demnach der Fall eingetreten ist, den ich im Auswärtigen Amte

1. E6/18.
2. Im Hinblick auf diese Eventualität hatte der Bundesrat am 23. April 1909 beschlossen, Vorberei
tungen für die schiedsgerichtliche Erledigung zu treffen, namentlich die Klageschrift zusammenzu
stellen (E 1004 1/263).
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im Aufträge meiner Regierung, die sich darüber mit Seiner Exzellenz Herrn von 
Bülow verständigt hatte, als wahrscheinlich bezeichnete, sofern deutscherseits an 
der Konferenz nicht mit ganz neuen Vorschlägen oder Garantieanerbietungen 
hervorgetreten werden sollte.

In der deutschen Note vom 23. März wurde u. a. bemerkt, dass die Kaiserliche 
Regierung der Ansicht sei, es werde der Schiedsgerichtsfrage erst nach dem 
Ausgang der Müllerkonferenz näher zu treten sein. Es wäre nun demgemäss der 
Augenblick gekommen, wo der schweizerische Bundesrat eine geneigte Ent- 
schliessung der Kaiserlichen Regierung über die Einsetzung eines Schiedsgerichts 
und die diesem zu unterbreitenden Fragen im Sinne der in der schweizerischen 
Note vom 26. Februar 1909 gemachten Vorschläge erwarten darf3.

Indem ich einer geneigten Rückäusserung Ew. Exzellenz über die erwähnten 
Vorschläge in Bälde entgegensehe, damit eventuell noch vor dem Beginn der 
parlamentarischen Sommerferien eine Verständigung über die Vorfragen und 
Formalitäten erzielt und zur Einsetzung des Schiedsgerichts geschritten werden 
kann, benutze ich gerne den Anlass, um Ihnen etc.

3. Aus der schweizerischen Note vom 26. Februar 1909: Was das Schiedsgericht betrifft, so hat der 
Bundesrat der deutschen Note mit Bedauern entnommen, dass die Kaiserliche Regierung auf ihrem 
Standpunkte beharrt, obschon sich der Bundesrat bereit erklärt hat, einen Schiedsspruch nicht nur 
über die Frage, ob eine Prämie entrichtet werde, sondern sekundär auch darüber zuzulassen, ob die 
Schweiz zur Erhebung einer entsprechenden Ausgleichsgebühr berechtigt sei. Da schweizerischer- 
seits alles vermieden werden möchte, was das Zustandekommen eines Schiedsgerichtes verhindern 
könnte, so schlägt der Bundesrat der Kaiserlichen Regierung vor, dem Schiedsgericht die Reihen
folge der zu entscheidenden Fragen zu überlassen, immerhin aber in der Meinung, dass unter allen 
Umständen und ausdrücklich auch die schweizerischerseits gestellte Frage, ob das deutsche 
Zollvergütungssystem eine Exportprämie in sich schliesse, zur Entscheidung gelange (E 6/18).
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Der schweizerische Gesandte in Washington, L. E. Vogel, an den Vorsteher des 
Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartementes, J. A . Schobinger

S Washington, 29. Mai 1909

Bezugnehmend auf meinen gestrigen Bericht1 beehre ich mich, Ihnen mitzu
teilen, dass mir heute der Chef der Handelsabteilung im Staatsdepartement 
wiederum gesagt hat, die Schweiz könne sicher sein, dass man ihr Entgegenkom
men nicht vergessen und sie nicht schlechter behandeln werde als irgend eine 
andere Nation. Das ist natürlich nur eine vertrauliche Äusserung und keine 
offizielle Zusicherung, aber sie ist wegen der Stelle, von der sie ausgeht, nicht 
ohne Bedeutung.

Vom deutschen Botschafter hörte ich vertraulich, Herr Staatssekretär Knox

1. Nicht abgedruckt. E 13 (B)/276.
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